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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		inwiefern	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	Pflanzenschutzmittel	(z.	B.	im	Rahmen	
von	Polterschutzspritzungen)	im	Staatswald	in	Baden-Württemberg	eingesetzt	
wurden	(unter	Angabe	der	Orte	und	der	verwendeten	Menge	in	den	jeweiligen	
Jahren);

2.		welche	Pflanzenschutzmittel	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	im	Staatswald	für	
welche	Maßnahmen	jeweils	eingesetzt	wurden;

3.		inwieweit	 die	Menge	 an	 ausgebrachten	 Pflanzenschutzmitteln	 in	 2020,	 2021	
und	2022	im	Vergleich	zu	den	vergangenen	zehn	Jahren	abweicht	und	ob	eine	
Tendenz oder ein Trend abgeleitet werden kann;

4.		wo	lokal	 (aufgeschlüsselt	nach	Forstbezirken)	 in	2020,	2021	und	2022	Pflan-
zenschutzmittel	im	Staatswald	eingesetzt	wurden;

5.		inwieweit	 in	 2020,	 2021	und	2022	Pflanzenschutzmittel-Einsätze	 in	 den	 ver-
schiedenen	Schutzgebietskategorien	im	Staatswald	erfolgt	sind;

6.		wie	viel	Abstand	räumlich	beim	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	im	Staats-
wald	zu	Schutzgebietskategorien	gehalten	wird,	in	denen	der	Einsatz	von	Pflan-
zenschutzmitteln	nicht	gestattet	ist;
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7.		inwiefern	 mögliche	 biologische/biotechnische	 und/oder	 mechanische/techni-
sche	Alternativen	zum	chemischen	Pflanzenschutz	in	2020,	2021	und	2022	bei	
den	erfolgten	Einsätzen	von	Pflanzenschutzmitteln	keine	Anwendung	gefunden	
haben,	aufgelistet	nach	den	jeweiligen	Standorten.

13.10.2023

Pix,	Behrens,	Braun,	Hahn,	Holmberg,	Schoch	GRÜNE

Beg r ü n d u n g

In	Baden-Württemberg	 ist	der	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	 im	Staatswald	
in	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 zurückgegangen.	 In	 Ausnahmefällen	 kann	 die	
Verwendung	von	Pflanzenschutzmitteln	weiterhin	 notwendig	 sein,	 sollte	 jedoch	
immer	 die	 „Ultima	Ratio“	 bleiben.	Waldbauliche,	 technische/mechanische	 oder	
biologische/biotechnische	Lösungsalternativen	 sollten	 im	Rahmen	des	 integrier-
ten	Waldschutzes	 in	 jedem	Fall	 den	Vorrang	 vor	 dem	Einsatz	 von	 chemischen	
Pflanzenschutzmitteln	haben.

S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	7.	November	2022	Nr.	MLRZ-0141-1/3/2	nimmt	das	Ministe-
rium	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	im	Einvernehmen	
mit	dem	Ministerium	für	Umwelt,	Klima	und	Energiewirtschaft	 zu	dem	Antrag	
wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		inwiefern	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	Pflanzenschutzmittel	(z.	B.	im	Rahmen	
von Polterschutzspritzungen) im Staatswald in Baden-Württemberg eingesetzt 
wurden	(unter	Angabe	der	Orte	und	der	verwendeten	Menge	in	den	jeweiligen	
Jahren);

2.		welche	Pflanzenschutzmittel	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	im	Staatswald	für	
welche	Maßnahmen	jeweils	eingesetzt	wurden;

Zu	1.	und	2.:

Siehe	beigefügte	Tabelle.

3.		inwieweit	 die	Menge	 an	 ausgebrachten	 Pflanzenschutzmitteln	 in	 2020,	 2021	
und	2022	im	Vergleich	zu	den	vergangenen	zehn	Jahren	abweicht	und	ob	eine	
Tendenz oder ein Trend abgeleitet werden kann;

Zu	3.:

Wie	aus	Abbildung	1	deutlich	wird,	ist	der	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	(PSM)	
seit	 Beginn	 der	 1990er-Jahre	 stark	 rückläufig.	 ForstBW	 praktiziert	 im	Rahmen	
der	 naturnahen	Waldbewirtschaftung	den	 sog.	 integrierten	Waldschutz.	Das	be-
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deutet,	 dass	 die	Wälder	 so	bewirtschaftet	werden,	 dass	 sie	 eine	möglichst	 hohe	
ökologische	Stabilität	und	Resilienz	aufweisen.	Massenhafte	Vermehrungen	von	
potenziell	schädlichen	Organismen	oder	Erregern,	die	einen	PSM-Einsatz	regel-
mäßig	nach	sich	ziehen,	werden	auf	diese	Weise	vermieden.

Völlig	 ausschließen	 lässt	 sich	 ein	 notwendiger	 PSM-Einsatz	 damit	 nicht.	 Not-
wendig	wird	ein	solcher	Einsatz	dann,	wenn	die	Gefahr	des	Verlustes	gesunder,	
ökologisch	und	ökonomisch	wertvoller	Wälder	droht.	Wie	jeder	Waldbesitzer	ist	
auch	ForstBW	durch	 das	Waldgesetz	 verpflichtet,	 der	Gefahr	 einer	 erheblichen	
Schädigung	 des	Waldes	 vorzubeugen	 und	 Forstschädlinge	 rechtzeitig	 und	 aus-
reichend	 zu	bekämpfen.	Um	zu	gewährleisten,	 dass	diese	Einschätzung	mit	 der	
größtmöglichen	Sicherheit	getroffen	wird,	 ist	die	Ultima	Ratio	vor	 jedem	PSM-
Einsatz	im	Staatswald	durch	eine	dritte,	unabhängige	und	fachkundige	Instanz	zu	
prüfen	und	zu	bestätigen.	Für	ForstBW	übernimmt	die	Forstliche	Versuchs-	und	
Forschungsanstalt	Baden-Württemberg	(FVA	Freiburg)	diese	Aufgabe.

Seit	den	1990er-Jahren	 ist	 im	Staatswald	der	 Insektizideinsatz	zur	Borkenkäfer-
bekämpfung	kontinuierlich	gesunken.	Von	2015	bis	2018	war	der	PSM-Einsatz	
im	Staatswald	äußerst	gering.	

Seit	 2018	 ist	 es	 infolge	 von	 Dürre	 und	 Hitze,	 Sturmschäden	 sowie	 Schnee-	
und	Eisbruchereignissen	zu	einer	massiven	Vermehrung	von	Borkenkäfern	 in	
den	stark	vitalitätsgeschwächten	Nadelwäldern	gekommen.	Dadurch	kommt	es	
zwangs	läufig	auch	häufiger	zu	Ultima-Ratio-Situationen,	in	denen	PSM	ange-
wendet	werden	müssen.	

Der	notwendige	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	wird	auch	in	den	Folgejahren	
sehr	stark	abhängig	von	auftretenden	Schadereignissen	und	dem	Witterungsver-
lauf	 im	Klimawandel	 sein.	Verläuft	 die	Witterung	 in	 einem	 Jahr	 günstig	 (z.	B.	
2021),	hat	das	auch	spürbare	positive	Folgen	für	die	Regeneration	der	Wälder	und	
hemmende	Wirkungen	auf	die	Populationen	der	Schadorganismen.	Auf	jeden	Fall	
muss	aufgrund	der	bereits	deutlich	messbaren	Auswirkungen	des	Klimawandels	
auch	künftig	mit	notwendigen	PSM-Einsätzen	gerechnet	werden.

Abbildung	1:	Einsatzmengen	von	PSM	im	Staatswald	1991	bis	2021



4

Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3372

4.		wo	lokal	(aufgeschlüsselt	nach	Forstbezirken)	in	2020,	2021	und	2022	Pflan-
zenschutzmittel im Staatswald eingesetzt wurden;

Zu	4.:
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5.		inwieweit	 in	 2020,	 2021	 und	 2022	 Pflanzenschutzmittel-Einsätze	 in	 den	 ver-
schiedenen Schutzgebietskategorien im Staatswald erfolgt sind;

Zu	5.:

Dazu	liegen	ForstBW	im	Detail	keine	Auswertungen	vor.	Zur	Berücksichtigung	
von	Restriktionen	beim	Einsatz	von	PSM	vgl.	Angaben	zu	den	Ziffern	3	und	7.

6.		wie	viel	Abstand	räumlich	beim	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	 im	Staats-
wald	zu	Schutzgebietskategorien	gehalten	wird,	in	denen	der	Einsatz	von	Pflan-
zenschutzmitteln nicht gestattet ist;

Zu	6.:

Abstände	zu	Schutzgebieten	oder	schützenswerten	Biotopen	werden	aufgrund	ge-
setzlicher	Vorschriften,	gemäß	Schutzgebietsverordnung,	ggf.	nach	Vorgaben	der	
Naturschutzbehörden	und	nach	Vorgaben	der	Sicherheitsdatenblätter	der	Präparate	
eingehalten.

7.  inwiefern mögliche biologische/biotechnische und/oder mechanische/techni-
sche	Alternativen	zum	chemischen	Pflanzenschutz	in	2020,	2021	und	2022	bei	
den	erfolgten	Einsätzen	von	Pflanzenschutzmitteln	keine	Anwendung	gefunden	
haben,	aufgelistet	nach	den	jeweiligen	Standorten.

Zu	7.:

Im	Staatswald	von	Baden-Württemberg	wird	das	Prinzip	des	 integrierten	Pflan-
zenschutzes	verfolgt.	Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	Kombination	von	Verfah-
ren,	bei	denen	unter	vorrangiger	Berücksichtigung	präventiver	und	mechanisch-
technischer	Maßnahmen	die	Anwendung	chemischer	Pflanzenschutzmittel	auf	ein	
absolut	notwendiges	Maß	beschränkt	wird	(Ultima	Ratio).	Dafür	werden	zunächst	
alle	nicht	chemischen	Maßnahmen	ausgeschöpft,	wie	z.	B.	die	rechtzeitige	Holz-
abfuhr	 zum	Kunden	oder	 in	Nasslager,	 die	Umlagerung	des	befallenen	Stamm-
holzes	 in	 Laubholzbestände	 oder	 in	 Trockenlager,	 die	 rechtzeitige	 Stammholz-
entrindung	oder	die	Hackung	von	Brutmaterial	und	befallenen	Hölzern.	Zur	Bor-
kenkäferbekämpfung	wird	erst	als	letzte	Option	der	Insektizideinsatz	als	Voraus-
flugspritzung	am	liegenden	Stammholz	an	der	Waldstraße	vorgenommen,	um	die	
umliegenden	Waldbestände	zu	schützen.	

Es	muss	ein	umfangreiches	Procedere	 (ESRA	–	Environmental	and	Social	Risk	
Assessment)	durchgeführt	und	von	der	FVA	als	unabhängige	dritte	Instanz	über-
prüft	werden,	um	den	Einsatz	als	Ultima	Ratio	zu	bestätigen.	Biologische/biotech-
nische	oder	mechanische/technische	Alternativen	werden	 in	diesem	Zusammen-
hang	immer	geprüft.

Hauk
Minister	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum
und	Verbraucherschutz
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